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Stand: 30.03.2023

Behandlung und Bewertung der 
Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (A)

Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Es wurden 20 Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
abgegeben.
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

Frist mit E-Mail vom 
28.07.2022 verlängert bis 
zum 
04.08.2022

01.08.2022

Eingang am 02.08.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

Frist mit E-Mail vom 
28.07.2022 verlängert bis 
zum 
04.08.2022

01.08.2022

Eingang am 02.08.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der höhere Versiegelungsgrad wird in der nächsten Schmutzfracht-
berechnung entsprechend berücksichtigt.

Eine Versickerung der Niederschlagswassers ist aufgrund der Boden-
beschaffenheit im Plangebiet nicht möglich. Für die Feuerwehr ist 
beabsichtigt, das Niederschlagswasser von den Dachflächen (teilwei-
se als Gründach) in einer Zisterne zu sammeln (und zu nutzen), der 
Überlauf wird in eine Rigole zur verzögerten Rückhaltung geleitet. 
Der Überlauf wird gedrosselt (Abfluss 10l/s*ha gem. LRA) an den be-
stehenden Mischwasserkanal angeschlossen.
Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zu versickerungsfähigen 
Oberflächen. 

In den Bebauungsplan wird ein entsprechender Hinweis (Nr. 6  
Niederschlagswasserbeseitigung) aufgenommen. Die Begrün-
dung wird um Aussagen zur Entwässerung ergänzt.
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

Frist mit E-Mail vom 
28.07.2022 verlängert bis 
zum 
04.08.2022

01.08.2022

Eingang am 02.08.2022
per E-Mail

Der Hinweis wird in den Bebauungsplan unter den Hinweisen 
Nr. 4 Altlasten und Grundwasser aufgenommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung wird angepasst. 
Die Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Eingriffe 
werden unter den Hinweisen, Nr. 1 Artenschutz aktualisiert.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird in den Bebauungsplan unter den Hinweisen, 
Nr. 1 Artenschutz aufgenommen. 

Der Hinweis wird in den Bebauungsplan unter den Hinweisen, 
Nr. 1 Artenschutz aufgenommen.
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

Frist mit E-Mail vom 
28.07.2022 verlängert bis 
zum 
04.08.2022

01.08.2022

Eingang am 02.08.2022
per E-Mail

Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen.

Die Begründung wird unter Ziff. 12 „Wesentliche Auswirkungen 
der Planung“ ergänzt.

Die Begründung wird unter Ziff. 2.5 bezüglich Aussagen zu 
Schutzgebieten ergänzt.

Zu 4.:
Das flächenhaften Pflanzgebot aus dem bestehenden Bebauungs-
plan kann aufgrund der zukünftigen Nutzung durch die Feuerwehr 
(Alarmzufahrt, Alarmstellplätze und Übungshof) in der damals darge-
stellten Größe nicht umgesetzt werden. Um dennoch eine Begrünung 
des Straßenraums zu gewährleiste,  werden entlang der Herdfeldstra-
ße Baumpflanzungen festgesetzt. Diese sollen auch eine schatten-
spennende Funktion übernehmen. 

Innerhalb der öffentlichen Grünfläche werden die bestehenden Bäu-
me zum Erhalt festgesetzt. Darüberhinaus wird die öffentliche Grün-
fläche im Vergleich zum Bebauungsplan „Bei der Gemeindehalle“ 
entsprechend der heutigen Nutzung deutlich nach Osten und Süden 
vergrößert. Innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung „Seniorenzentrum“ ist im Norden zur Herdfeldstraße eine 
Grünfläche mit Hecken angelegt, jedoch keine Bäume. Diese werden 
dort nun als Pflanzgebot festgesetzt. Darüberhinaus trifft der Bebau-
ungsplan die Festsetzung, dass nicht bebaute bzw. befestigte Flächen 
als Grünflächen anzulegen und zu unterhalten sind.

Die Boule-Bahn sowie die Mountainbike-Strecke bestehen bereits 
heute. Der Baum-/ Strauchbestand ist in die beiden Anlagen integ-
riert und laut Festsetzung Nr. 8.1 „Bei der Gemeindehalle, 1. Ände-
rung“ zu erhalten bzw. bei Abgang zu ersetzen. 



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung“, 
Vorentwurf, Fassung vom 30.05.2022
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 21.06.2022, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 29.07.2022

6schreiberplan GmbH Stadtplanung Architektur Landschaftsarchitektur | Concordia-Areal | Talstraße 41 | 70188 Stuttgart

Stand: 30.03.2023

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

Frist mit E-Mail vom 
28.07.2022 verlängert bis 
zum 
04.08.2022

01.08.2022

Eingang am 02.08.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Das Büro Heine+Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik hat im Zuge 
des Bebauungsplanverfahrens eine schalltechnische Einschätzung er-
stellt, welche Anlage zum Bebauungsplan wird. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren 
Planung berücksichtigt. Die beabsichtigten Entwässerung ist in der 
Begründung unter Ziff. 6 dargelegt. 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

Frist mit E-Mail vom 
28.07.2022 verlängert bis 
zum 
04.08.2022

01.08.2022

Eingang am 02.08.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Überprüfung des Altlastenkatasters wurde seitens der
Gemeinde vorgenommen. Ein Altlastenverdacht ist nicht gegeben. 
Auf die Informationspflicht wird im Hinweis, Nr.  4 hingewiesen.

Die Planzeichnung wird um die Grenze der Flur zwischen Flur 0 
und Flur 1 ergänzt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

Frist mit E-Mail vom 
28.07.2022 verlängert bis 
zum 
04.08.2022

01.08.2022

Eingang am 02.08.2022
per E-Mail

Gemäß DVGW ist eine Löschwassermenge von 93 m³/h über einen 
Zeitraum von 2 Stunden für das Feuerwehrhaus zu gewährleisten. 
Diese Vorgaben können am Standort erfüllt werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Flächen für die 
Feuerwehr sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Diese sind im 
Baugehmigungsverfahren nachzuweisen bzw. darzulegen.
Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen, die den Nachweis der 
erforderlichen Aufstellflächen verhindert.
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

Frist mit E-Mail vom 
28.07.2022 verlängert bis 
zum 
04.08.2022

01.08.2022

Eingang am 02.08.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Mit Aufstellung des Bebauungsplans „Bei der Gemeindehalle, 1. Än-
derung“ wird die bisherige Erschließungssituation inkl. Straßenbrei-
ten etc. der öffentlichen Straßen nicht geändert, da diese außerhalb 
des Geltungsbereichs liegen bzw. der Bebauungsplan dort, wo öf-
fentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzt werden, die bestehende 
Situation festsetzt.

Die Stellungnahme und die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

Frist mit E-Mail vom 
28.07.2022 verlängert bis 
zum 
04.08.2022

01.08.2022

Eingang am 02.08.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bereits bebautes Gebiet, 
sodass der Erdmassenausgleich nur für den Neubau der Feuerwehr 
betrachtet wird. Für den Neubau wird Boden abgegraben werden 
müssen, um die niveaugleiche Alarmzufahrt der Feuerwehr von 
der Herdfeldstraße sowie die Abfahrt zur Jahnstraße und somit die 
zweckentsprechende Nutzung des Grundstücks für die Feuerwehr an 
zentraler Lage im Ort zu ermöglichen. der abgetragene Boden kann 
aufgrund der Bestandssituation mit teilweise vollständig bebauten 
öffentlichen und privaten Grundstücken sowie den für die geplanten 
Nutzungen erforderlichen Freiflächen nicht vollständig im Plangebiet 
wiederverwendet werden. Nur ein geringer Teil der anfallenden Erd-
massen kann bei der Rückfüllung der Baugrube verwendet werden. 
Durch die zu berücksichtigenden Anschlusshöhen der umliegenden 
Straßen und der Herstellung barrierefreier Zugänge, Zu- und Ausfahr-
ten usw. sowie von ebenerdigen Stellplätzen auf Freiflächen können 
Erdmassen nicht oder nur sehr begrenzt zur Auffüllung/ Anhebung 
sowie der Modellierung der Freiflächen verwerten werden. Es ist nicht 
davon auszugehen, dass Erdmassen im Sinne eines Bodenauftrags 
an anderer Stelle verwertet werden können. Für nicht verwendbare 
Aushubmassen ist somit die ordnungsgemäße Entsorgung sicherzu-
stellen. 
In den Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen, dass
ein Erdmassenausgleich auf dem Grundstück anzustreben ist 
bzw. der Boden einer entsprechende Verwertung an anderer 
Stelle zuzuführen ist (Hinweis Nr. 5, Bodenschutz).

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die untere Baurechtsbe-
hörde wird im Bebauungsplanverfahren beteiligt und hat die Möglic-
keit, sich zu den Festsetzungen und Bauvorschriften zu äußern.
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 02 Landratsamt Esslingen -
Amt 51 - Straßenbauamt

18.07.2022

Eingang am 18.07.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

LANDRATSAMT ESSLINGEN Kirchheim unter Teck, den 18.07.2022
SG 511 – Straßenverwaltung

SG 411 – Baurecht / Denkmalschutz / Wohnbauförderung
Frau Birkle
Im Hause

Bauten im Landkreis Esslingen
Bebauungsplan „Bei der Gemeindehalle – 1. Änderung“
Gemeinde Notzingen
Beteiligung nach § 4 Abs. 1
in Verbindung mit § 13 a BauGB 

Ihr Schreiben vom 23.06.2022, Az.: 411-612.21-00011075

Sehr geehrte Frau Birkle,

Sie haben uns die Planunterlagen über o. g. Bebauungsplan der Gemeinde 
Notzingen übersandt und um Stellungnahme gebeten.

Vom Landratsamt Esslingen, Amt 51- Straßenbauamt werden gegen den o.g. 
Bebauungsplan keine grundsätzlichen Einwendungen oder Bedenken erhoben.

Von dem o.g. Bebauungsplan ist keine klassifizierte Straße (Bund-, Land- und 
Kreisstraße) betroffen.

Es sind die öffentlichen Belange gemäß § 22 Straßengesetz Baden-Württemberg
(StrG) zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen

A. Humpf 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 03 Verband Region Stuttgart

26.07.2022

Eingang am 26.07.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Digitale Planunterlagen werden nach Abschluss der Verfahrens an die 
genannte E-Mail-Adresse zugesendet.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Borth Ulrike <borth@region-stuttgart.org>
Gesendet: Dienstag, 26. Juli 2022 09:31
An: 'planung@schreiberplan.de'
Betreff: Stellungnahme des Verbands Region Stuttgart zum Bebauungsplanentwurf „Bei der 

Gemeindehalle, 1. Änderung“ in Notzingen

Sehr geehrte Frau Schrodi, 
  
vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren „Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung“ in Notzingen. 
  
Der Planung stehen regionalplanerische Ziele nicht entgegen. 
  
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ein Exemplar der Planunterlagen, möglichst in digitaler 
Form (an: planung@region‐stuttgart.org), zu überlassen. 

  
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Ulrike Borth 
__________________________________ 
  
Ulrike Borth 
Referentin für Regional- und Siedlungsplanung 
  
Arbeitstage: Montag bis Donnerstag 
(Donnerstag Homeoffice) 
  
Verband Region Stuttgart 
Kronenstraße 25 
70174 Stuttgart 
Tel. 0711 22759-930 
Fax. 0711 22759-70 
Mail: borth@region-stuttgart.org 
www.region-stuttgart.org 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 04 Regierungspräsidium 
Stuttgart

20.07.2022

Eingang am 20.07.2022
per E-Mail

Siehe Begründung unter Ziff. 1 und 12.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Das genannte Formblatt wird beachtet.

 

Dienstgebäude Ruppmannstr. 21 · 70565 Stuttgart · Telefon 0711 904-0 ·Telefax 0711 904-12090 /-11190 
abteilung2@rps.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

Haltestelle Bahnhof Stuttgart-Vaihingen · Parkmöglichkeit Tiefgarage 
 

 

 

 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGA RT 
ABTEILUNG WIRTSCHA FT UND INFRASTRUKTUR 

Regierungspräsidium Stuttgart · Postfach 80 07 09 · 70507 Stuttgart 

 
Schreiberplan GmbH 
Stadtplanung Architektur  
Landschaftsarchitektur 
Valerie Schrodi 
Ostendstraße 106 
70188 Stuttgart 
 
Versand nur per E-Mail an: 
planung@schreiberplan.de 
 

Stuttgart 20.07.2022 
Name Claudia Schwenger 

Durchwahl 0711 904-12105 
Aktenzeichen 21-2434-124/1/2   

(Bitte bei Antwort angeben) 
 

 
 Bebauungsplan "Bei der Gemeindehalle, 1 Änderung" , Gemeinde Notzingen, Verfah-
ren nach § 13 a BauGB, Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB   
Ihr Schreiben vom 21.06.2022 
 
 
Sehr geehrte Frau Schrodi, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Regierungspräsidium nimmt als höhere Raumordnungsbehörde folgendermaßen 
Stellung. 
 
Raumordnung  
 
Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass insbesondere § 1 Abs. 3, 
Abs. 5 und § 1 a Abs. 2 BauGB zu beachten sind. 
 
 
Anmerkung: 
Die Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege – meldet Fehlanzeige. 
 
Hinweis: 
Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 
Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt 
(abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/). 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 04 Regierungspräsidium 
Stuttgart

20.07.2022

Eingang am 20.07.2022
per E-Mail

Digitale Planunterlagen werden nach Abschluss der Verfahrens an die 
genannte E-Mail-Adresse zugesendet.

- 2 - 

 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 
dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planunter-
lagen in digitalisierter Form an das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de 
zu senden.  
Die Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den Bekanntmachungs-
nachweis digital vorzulegen. 
 
Wir bitten darum am weiteren Verfahren beteiligt zu werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Claudia Schwenger 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 05 Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 
(LGRB), Regierungspräsi-
dium Freiburg

26.07.2022

Eingang am 27.07.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
L A N D E S A M T   F Ü R   G E O L O G I E ,  R O H S T O F F E   U N D   B E R G B A U  

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 
 

E-Mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de 
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029  

 
 
 

schreiberplan  
Sperl-Schreiber 
Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Ostendstraße 106  
70188 Stuttgart 
 

 

 

Freiburg i. Br., 
 

Durchwahl (0761) 
 

Name: 
 

Aktenzeichen: 

 
 

26.07.2022 
208-3046 
Frau Koschel 
2511 // 22-02852 

 
 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
"Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung" im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
BauGB; Vorentwurf, Stand: 30.05.2022;  
 
Gemeinde Notzingen, Lkr. Esslingen (TK 25: 7322 Kirchheim unter Teck)  
 
Ihr Schreiben vom 21.06.2022  
 
Anhörungsfrist 29.07.2022 
 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 05 Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 
(LGRB), Regierungspräsi-
dium Freiburg

26.07.2022

Eingang am 27.07.2022
per E-Mail

Die Hinweise werden, sofern noch nicht enthalten, in den Bebau-
ungsplan zu den Hinweisen unter  Nr. 2 Boden und Geotechnik 
aufgenommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

LGRB    Az. 2511 // 22-02852 vom 26.07.2022   Seite 2 
 
 

 

3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrund-
gutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros.  
 
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme 
der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Ausstrichbereich der Amaltheenton-Formation, welche bereichsweise von Lösslehm mit im 
Detail nicht bekannter Mächtigkeit überlagert wird. 
 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, sowie einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) 
und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens 
ist zu rechnen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines bestehenden oder geplanten Wasserschutzgebietes. 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen durch das 
LGRB statt. 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 05 Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 
(LGRB), Regierungspräsi-
dium Freiburg

26.07.2022

Eingang am 27.07.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

LGRB    Az. 2511 // 22-02852 vom 26.07.2022   Seite 3 
 
 

 

Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
  
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
 
 
Anke Koschel 
Dipl.-Ing. (FH) 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 06 Landesamt für Geoinfor-
mation und Landentwick-
lung

06.07.2022

Eingang am 06.07.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Auf eine weitere Beteiligung am Verfahren wird auf Wunsch des 
Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung verzich-
tet.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Egetenmeyr, Josef (LGL) <Josef.Egetenmeyr2@lgl.bwl.de>
Gesendet: Mittwoch, 6. Juli 2022 11:31
An: planung@schreiberplan.de
Cc: LRA Esslingen (Poststelle); f.droege@lkgp.de
Betreff: Stellungnahme TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Bei der 

Gemeindehalle“, 1. Änderung gem. § 13a BauGB, Gemeinde Notzingen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
laufende oder geplante Flurneuordnungsverfahren sind von der Planung nicht berührt. Es werden keine Bedenken 
oder Anregungen vorgebracht. 
Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Josef Egetenmeyr 
                                                                                                
LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG BADEN‐WÜRTTEMBERG Referat 43 – Bezirk Nord 
Tel.: 0711/95980‐278     Fax: 0711/95980‐705 
E‐Mail: Josef.Egetenmeyr2@lgl.bwl.de 
 
Kienestraße 41, 70174 Stuttgart 
Postfach 10 29 62, 70025 Stuttgart 
E‐Mail: poststelle@lgl.bwl.de 
Internet: <http://www.lgl‐bw.de/> 
 
 
Interesse an unserem Newsletter? 
Abo hier: LGL‐Newsletter (lgl‐bw.de) 
 
 
‐‐‐‐‐Ursprüngliche Nachricht‐‐‐‐‐ 
Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de> 
Gesendet: Dienstag, 21. Juni 2022 12:11 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: TöB‐Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B‐Plan‐Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung gem. § 
13a BauGB, Gemeinde Notzingen 
 
Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 
 
"Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
 
Vorentwurf, Stand: 30.05.2022 
 
  
 
hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 07 Netze BW GmbH

28.06.2022

Eingang am 28.06.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

 

Unsere Qualität ist ausgezeichnet: 

   
 

 Ein Unternehmen 
der EnBW 

 

Netze BW GmbH   
Hahnweidstraße 44 · 73230 Kirchheim unter Teck · Telefon +49 7021 8009-0 · Telefax +49 7021 8009-59100 · www.netze-bw.de 
Bankverbindung: BW Bank · BIC SOLADEST600 · IBAN DE84 6005 0101 0001 3667 29 
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · Amtsgericht Stuttgart · HRB Nr. 747734 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Hans-Josef Zimmer 
Geschäftsführer: Dr. Christoph Müller (Vorsitzender), Dr. Martin Konermann, Bodo Moray, Steffen Ringwald 
 

 

Schreiberplan GmbH 
Ostendstr. 106 
70188 Stuttgart 

 Name Andreas Fink 
Bereich Netzplanung 
Telefon +49 7021 8009-59123 
Telefax +49 7021 8009-59200 
E-Mail 

Ihr Zeichen 
Ihr Schreiben 

 
Datum 

Seite 

a.fink@netze-bw.de 
Valerie Schrodi 
21.06.2022 
 
28.06.2022 
1/1 

Bebauungsplan „Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung, Gemeinde Notzingen 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
für Ihre E-Mail sowie die Bereitstellung der Verfahrensunterlagen bedanken wir uns. 
 
Zu der vorliegenden Planfassung bestehen seitens der Netze BW GmbH keine Anregungen oder 
Bedenken. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 
 
Netze BW GmbH 
 
 
 
i. A. Andreas Fink 

Netze BW GmbH · Hahnweidstraße 44 · 73230 Kirchheim unter Teck  
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 08 Deutsche Telekom Technik 
GmbH

11.07.2022

Eingang am 11.07.2022
per E-Mail Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: B.Beck@telekom.de
Gesendet: Montag, 11. Juli 2022 10:56
An: planung@schreiberplan.de
Betreff: AW: TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. 

Änderung gem. § 13a BauGB, Gemeinde Notzingen
Anlagen: Lap Notzingen BebPl Feuerwehr.pdf

Sehr geehrte Frau Schrodi, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. 
g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 
Ein Lageplanausschnitt ist beigefügt. 
 
Für einen rechtzeitigen Aus- oder Umbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und 
Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH 
unter der Telefonnummer 0800 33 01903 oder unter der Internetadresse „ 
https://www.telekom.de/hilfe/bauherren/ihr-hausanschluss ” so früh wie möglich, mindestens vier Monate 
vor Baubeginn, angezeigt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Bernd Beck 
 
DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 
Technik Niederlassung Südwest 
Dipl.Ing. (FH) Bernd Beck 
PTI 22 Referent B1  
Blumenstr. 8 - 14, 70182 Stuttgart 
+49 711 999 - 2138 (Tel.) 
+49 170 926 1466 (Mobil) 
E-Mail: b.beck@telekom.de 
www.telekom.de 
 
ERLEBEN, WAS VERBINDET.   

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik 
 
GROSSE VERÄNDERUNGEN FANGEN KLEIN AN – RESSOURCEN SCHONEN UND NICHT JEDE E-MAIL DRUCKEN. 
 
Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de>  
Gesendet: Dienstag, 21. Juni 2022 12:11 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: TöB‐Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B‐Plan‐Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung gem. § 
13a BauGB, Gemeinde Notzingen 
 
Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 
"Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
Vorentwurf, Stand: 30.05.2022 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 08 Deutsche Telekom Technik 
GmbH

11.07.2022

Eingang am 11.07.2022
per E-Mail

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 09 TransnetBW GmbH

22.06.2022

Eingang am 22.06.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Auf eine weitere Beteiligung am Verfahren wird auf Wunsch der 
TransnetBW GmbH verzichtet.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Diehl Annika <A.Diehl@transnetbw.de> im Auftrag von BAULEITPLANUNG TRANSNETBW 
<bauleitplanung@transnetbw.de>

Gesendet: Mittwoch, 22. Juni 2022 13:24
An: planung@schreiberplan.de
Betreff: AW: TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. 

Änderung gem. § 13a BauGB, Gemeinde Notzingen

B--Plan--Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung gem. § 13a BauGB, Gemeinde Notzingen 
Hier – Stellungnahme zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir haben Ihre Unterlagen dankend erhalten und mit unserer Leitungsdokumentation abgeglichen. 
Im geplanten Geltungsbereich des B-Plan-Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung gem. § 13a BauGB, 
Gemeinde Notzingen betreibt und plant die TransnetBW GmbH keine Höchstspannungsfreileitung. 
Daher haben wir keine Bedenken und Anmerkungen vorzubringen. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht 
erforderlich. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen trotzdem gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
i. A. Annika Diehl 
Bauleitplanung / externe Planungsverfahren 
Trassierung & Leitungstechnik 
 
TransnetBW GmbH 
Heilbronner Str. 51-55 
70173 Stuttgart 

 Bitte bevorzugt die Mobilnummer verwenden! 
T +49 711 21858 - 3757 
M +49 160 95370737 
bauleitplanung@transnetbw.de 
www.transnetbw.de 

 
TransnetBW GmbH / Sitz der Gesellschaft: Stuttgart / Registergericht Stuttgart - HRB Nr. 740510  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dirk Güsewell  
Geschäftsführer: Dr. Werner Götz (Vorsitzender), Michael Jesberger, Dr. Rainer Pflaum 
Die Datenschutzinformationen der TransnetBW finden Sie hier: https://transnetbw.de/de/datenschutz 
 
#SieKönnenDas – Werden Sie Teil der Energiewende! 
Jetzt bewerben unter www.transnetbw.de/karriere. 
 
Besuchen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, XING und YouTube. 
 
Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de>  
Gesendet: Dienstag, 21. Juni 2022 12:11 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: TöB‐Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B‐Plan‐Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung gem. § 
13a BauGB, Gemeinde Notzingen 
 
Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 
"Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
Vorentwurf, Stand: 30.05.2022 
 
hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) 



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung“, 
Vorentwurf, Fassung vom 30.05.2022
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 21.06.2022, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 29.07.2022

23schreiberplan GmbH Stadtplanung Architektur Landschaftsarchitektur | Concordia-Areal | Talstraße 41 | 70188 Stuttgart

Stand: 30.03.2023

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 10 Deutsche Bahn AG

27.06.2022

Eingang am 27.06.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Auf eine weitere Beteiligung am Verfahren wird auf Wunsch der 
Deutschen Bahn AG verzichtet.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Andreas Ross <Andreas.Ross@deutschebahn.com>
Gesendet: Montag, 27. Juni 2022 10:35
An: planung@schreiberplan.de
Betreff: Bebauungsplan "Bei der Gemeindehalle", Gemeinde Notzingen 

 
 
Sehr geehrte Frau Schrodi, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der o.g. Bebauungsplan liegt weit abseits von Bahnanlagen, Strecke Wenldingen – Oberlenningen.  
 
Eine weitere Beteiligung in diesem Verfahren halen wir nicht für erforderlich. 
 
 
Bei Rückfragen stgehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Ross 
Baurecht I, CR.R O41 
 
Deutsche Bahn AG 
Gutschstr. 6, 76137 Karlsruhe 
Tel. 0721 938 2109, intern 9722109, Fax 069 26091 3386 
MS Teams: Chat | Call 
 
 

 
Pflichtangaben anzeigen 
 
Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB‐Konzern finden Sie hier: 
http://www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz  



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung“, 
Vorentwurf, Fassung vom 30.05.2022
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 21.06.2022, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 29.07.2022

24schreiberplan GmbH Stadtplanung Architektur Landschaftsarchitektur | Concordia-Areal | Talstraße 41 | 70188 Stuttgart

Stand: 30.03.2023

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 11 Polizeipräsidium Reut-
lingen - Führungs- und 
Einsatzstab - Sachbereich 
Verkehr

22.06.2022

Eingang am 22.06.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Bonnaire, Christian <Christian.Bonnaire@polizei.bwl.de>
Gesendet: Mittwoch, 22. Juni 2022 14:40
An: planung@schreiberplan.de
Cc: REUTLINGEN.PP.FEST.E.V
Betreff: AW: TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. 

Änderung gem. § 13a BauGB, Gemeinde Notzingen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen den Bebauungsplan werden keine Einwände erhoben. Relevante verkehrliche Belange sind nach unserer 
Auffassung nicht betroffen, weshalb wir auf die Abgabe einer förmlichen Stellungnahme verzichten.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Christian Bonnaire 
Polizeipräsidium Reutlingen 
Führungs- und Einsatzstab 
-Sachbereich Verkehr- 
Telefon:      0711 / 3990-670 
E-Mail d:     reutlingen.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de 
E-Mail p:     Christian.Bonnaire@polizei.bwl.de 
Internet:      www.polizei-bw.de 
 

 
 
 
 
Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de>  
Gesendet: Dienstag, 21. Juni 2022 12:11 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: TöB‐Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B‐Plan‐Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung gem. § 
13a BauGB, Gemeinde Notzingen 
 
Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 
"Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
Vorentwurf, Stand: 30.05.2022 
 
hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen hat am 20.06.2022 in öffentlicher Sitzung den 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften "Bei der 
Gemeindehalle“, 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB (Bebauungsplan der 



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung“, 
Vorentwurf, Fassung vom 30.05.2022
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 21.06.2022, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 29.07.2022

25schreiberplan GmbH Stadtplanung Architektur Landschaftsarchitektur | Concordia-Areal | Talstraße 41 | 70188 Stuttgart

Stand: 30.03.2023

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 12 Zweckverband Gruppen-
klärwerk Wendlingen am 
Neckar

21.06.2022

Eingang am 21.06.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Sekretariat <sekretariat@gkw-wendlingen.de>
Gesendet: Dienstag, 21. Juni 2022 14:55
An: planung@schreiberplan.de
Betreff: AW: TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. 

Änderung gem. § 13a BauGB, Gemeinde Notzingen

Sehr geehrte Frau Schrodi, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an dem oben genannten Bebauungsplanverfahren. Wir sind von dem Bauvorhaben 
nicht betroffen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
i.A. Annabelle Brugger 
 
ZV Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar 
Vorstadtstraße 101 
73240 Wendlingen am Neckar 
Tel.: 07024 40 55 - 0 
FAX: 07024 40 55 - 55 
E-Mail: annabelle.brugger@gkw-wendlingen.de 
Internet: http://www.gkw-wendlingen.de 
 
 
Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Steffen Weigel, Wendlingen am Neckar 
 
Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de>  
Gesendet: Dienstag, 21. Juni 2022 12:11 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: TöB‐Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B‐Plan‐Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung gem. § 
13a BauGB, Gemeinde Notzingen 
 
Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 
"Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
Vorentwurf, Stand: 30.05.2022 
 
hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen hat am 20.06.2022 in öffentlicher Sitzung den 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften "Bei der 
Gemeindehalle“, 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) gefasst. Im beschleunigten Verfahren wird von der Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. 
 
In der gleichen Sitzung hat der Gemeinderat nun den Vorentwurf des Bebauungsplans mit Satzung über 
örtliche Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB durchzuführen. Der Bebauungsplan-Vorentwurf wird in der Zeit vom 27.06.2022 bis einschließlich 



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung“, 
Vorentwurf, Fassung vom 30.05.2022
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 21.06.2022, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 29.07.2022

26schreiberplan GmbH Stadtplanung Architektur Landschaftsarchitektur | Concordia-Areal | Talstraße 41 | 70188 Stuttgart

Stand: 30.03.2023

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 13 Handwerkskammer 
Stuttgart

21.06.2022

Eingang am 21.06.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Kern, Claudia <Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de>
Gesendet: Dienstag, 21. Juni 2022 14:22
An: planung@schreiberplan.de
Cc: info@kh-esslingen-nuertingen.de
Betreff: AW: TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. 

Änderung gem. § 13a BauGB, Gemeinde Notzingen

Guten Tag Frau Schrodi,  
 
zu diesem Bebauungsplan haben wir keine Bedenken oder Anregungen.  
 
Freundliche Grüße 
  
Claudia Kern  
Geschäftsbereich Unternehmensservice 
  
Handwerkskammer Region Stuttgart  
Heilbronner Straße 43 
70191 Stuttgart  
  
Telefon:     0711 1657‐220 
Fax:          0711 1657‐873 
E‐Mail:       Claudia.Kern@hwk‐stuttgart.de 
Internet:    www.hwk‐stuttgart 

Sichern Sie jetzt die Fachkräfte von morgen für das Handwerk – mithilfe Ihrer Azubis!  www.hwk‐
stuttgart.de/ausbildungsbotschafter 

Der vertrauensvolle Umgang mit Ihren persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Informationen zum Umgang und zur Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier. 

  

 
 
Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de>  
Gesendet: Dienstag, 21. Juni 2022 12:11 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: TöB‐Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B‐Plan‐Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung gem. § 
13a BauGB, Gemeinde Notzingen 
 
Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 
"Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
Vorentwurf, Stand: 30.05.2022 
 
hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) 



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung“, 
Vorentwurf, Fassung vom 30.05.2022
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 21.06.2022, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 29.07.2022

27schreiberplan GmbH Stadtplanung Architektur Landschaftsarchitektur | Concordia-Areal | Talstraße 41 | 70188 Stuttgart

Stand: 30.03.2023

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 14 Grundschule Notzingen

21.06.2022

Eingang am 21.06.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: poststelle@04122877.schule.bwl.de
Gesendet: Mittwoch, 22. Juni 2022 10:41
An: planung@schreiberplan.de
Betreff: AW: TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. 

Änderung gem. § 13a BauGB, Gemeinde Notzingen

Sehr geehrte Frau Schrodi, 
 
nach Rücksprache mit Herrn Kebache habe ich als Leiterin der hiesigen und angrenzenden Grundschule keine 
Einwände. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
S. Knapp 
 
Von: planung@schreiberplan.de <>  
Gesendet: Dienstag, 21. Juni 2022 12:11 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: TöB‐Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B‐Plan‐Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung gem. § 
13a BauGB, Gemeinde Notzingen 
 
Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 
"Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
Vorentwurf, Stand: 30.05.2022 
 
hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen hat am 20.06.2022 in öffentlicher Sitzung den 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften "Bei der 
Gemeindehalle“, 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) gefasst. Im beschleunigten Verfahren wird von der Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. 
 
In der gleichen Sitzung hat der Gemeinderat nun den Vorentwurf des Bebauungsplans mit Satzung über 
örtliche Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB durchzuführen. Der Bebauungsplan-Vorentwurf wird in der Zeit vom 27.06.2022 bis einschließlich 
29.07.2022 öffentlich ausgelegt. Der Bebauungsplan-Vorentwurf und der Inhalt der Bekanntmachung 
werden auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht. 
 
Als Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die künftige Planung 
berührt werden kann, möchten wir Sie darüber frühzeitig unterrichten und Ihnen die erstmalige 
Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Anbei senden wir Ihnen den Vorentwurf zum o.g. Bebauungsplan, 
bestehend aus Planzeichnung mit Textteil, Begründung sowie den Anlagen. Für das RP Stuttgart ist das 
Formblatt zur Beteiligung als Anhang an diese Mail beigefügt. 
Die Unterlagen können Sie unter dem folgenden Link im Internet herunterladen: 



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung“, 
Vorentwurf, Fassung vom 30.05.2022
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 21.06.2022, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 29.07.2022

28schreiberplan GmbH Stadtplanung Architektur Landschaftsarchitektur | Concordia-Areal | Talstraße 41 | 70188 Stuttgart

Stand: 30.03.2023

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 15 Stadt Wernau

23.06.2022

Eingang am 27.06.2022
per Post

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung“, 
Vorentwurf, Fassung vom 30.05.2022
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 21.06.2022, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 29.07.2022

29schreiberplan GmbH Stadtplanung Architektur Landschaftsarchitektur | Concordia-Areal | Talstraße 41 | 70188 Stuttgart

Stand: 30.03.2023

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 16 Gemeinde Schlierbach

23.06.2022

Eingang am 27.06.2022
per Post

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung“, 
Vorentwurf, Fassung vom 30.05.2022
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 21.06.2022, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 29.07.2022
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Stand: 30.03.2023

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 17 Gemeinde Dettingen 
unter Teck

28.06.2022

Eingang am 28.06.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Dorothee Schuster <d.schuster@dettingen-teck.de>
Gesendet: Dienstag, 28. Juni 2022 17:18
An: planung@schreiberplan.de
Betreff: TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. 

Änderung gem. § 13a BauGB, Gemeinde Notzingen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
wahrzunehmende öffentliche Belange der Gemeinde Dettingen unter Teck sind in dem genannten 
Bebauungsplanverfahren nicht berührt.  
Wir bedanken uns für die Beteiligung im Verfahren. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dorothee Schuster 
Leiterin Haupt- und Ordnungsamt 

  
Bürgermeisteramt Dettingen unter Teck 
Schulstraße 4 
73265 Dettingen unter Teck 
Tel.: 07021/5000-12 
Fax: 07021/5000-84 
www.dettingen-teck.de 
  



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung“, 
Vorentwurf, Fassung vom 30.05.2022
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 21.06.2022, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 29.07.2022

31schreiberplan GmbH Stadtplanung Architektur Landschaftsarchitektur | Concordia-Areal | Talstraße 41 | 70188 Stuttgart

Stand: 30.03.2023

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 18 Stadt Kirchheim unter 
Teck

05.07.2022

Eingang am 09.07.2022
per Post

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung“, 
Vorentwurf, Fassung vom 30.05.2022
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 21.06.2022, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 29.07.2022
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Stand: 30.03.2023

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 19 Stadt Ebersbach

11.07.2022

Eingang am 11.07.2022
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Mündler, Hanna <muendler@stadt.ebersbach.de>
Gesendet: Montag, 11. Juli 2022 11:58
An: planung@schreiberplan.de
Betreff: WG: TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. 

Änderung gem. § 13a BauGB, Gemeinde Notzingen

Sehr geehrte Frau Schrodi, 

vielen Dank für die Beteiligung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Bei der Gemeindehalle“.  

Gegen den Bebauungsplan bestehen seitens der Stadt Ebersbach keine Bedenken. 

Freundlich grüßt Sie 
Hanna Mündler 
 
Stadtverwaltung Ebersbach an der Fils 
Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung 
Stadtplanung 
Marktplatz 1 
73061 Ebersbach an der Fils 
Telefon +49 7163/161-212 
Telefax +49 7163/161-286212 
muendler@stadt.ebersbach.de 
2. OG, Zimmer 20 
Besuchen Sie uns im Internet: www.ebersbach.de 
 
Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss! 
 

 

Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de>  
Gesendet: Dienstag, 21. Juni 2022 12:11 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: TöB‐Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B‐Plan‐Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung gem. § 
13a BauGB, Gemeinde Notzingen 
 
Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 
"Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
Vorentwurf, Stand: 30.05.2022 
 
hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) 
 



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung“, 
Vorentwurf, Fassung vom 30.05.2022
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 21.06.2022, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 29.07.2022
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 20 Vodafone West GmbH

07.09.2022

Eingang am 07.09.2022
per E-Mail 
(nicht fristgerecht)

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

 
 Seite 1/1 
 
 
 

Vodafone West GmbH 
Ferdinand-Braun-Platz 1, D-40549 Düsseldorf  
vodafone.de  
Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf, HRB 95209 
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf 
Geschäftsführer/innen: Ulrich Irnich, Andreas Laukenmann, Carmen Velthuis 
Vorsitzende des Aufsichtsrates: Stefanie Reichel 
 

C2 General 

Vodafone West GmbH | Ferdinand-Braun-Platz 1 | D-40549 Düsseldorf 

 

 
 
 

E-Mail: ZentralePlanung.ND@vodafone.com 

Vorgangsnummer: EG-53639 

  
schreiberplan GmbH Stadtplanung Architektur 
Landschaftsarchitektur 
Ostendstraße 106   
70188 Stuttgart 

 

Datum   
07.09.2022 

TöB‐‐Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB:  
B‐‐Plan‐‐Vorentwurf "Bei der Gemeindehalle“, 1. Änderung gem. § 13a BauGB, Gemeinde Notzingen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vielen Dank für Ihre Informationen.  
 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere obenstehende 
Vorgangsnummer an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Vodafone  
 

Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine 
Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen Vodafone-Gesellschaften 
trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen 
Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.  



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Bei der Gemeindehalle, 1. Änderung“, 
Vorentwurf, Fassung vom 30.05.2022
Beteiligung gemäß § 3 (1) BauGB, Auslegung: 27.06.2022 - 29.07.2022
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Stand: 30.03.2023

Behandlung und Bewertung der 
Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit (B)

Frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Es wurden keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit abgegeben.


